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06. Juli 2020 
An alle Mitglieder: 
 
 

Hinweise aufgrund der Gesundheitsgefahren durch COVID-19 
Update 06. Juli 2020 

 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden! 
 
Der Senat hat aktuell den Titel seiner Verordnungen gewechselt; denn jetzt hat eine Infektionsschutz-
verordnung die bisherige Eindämmungsverordnung abgelöst. Wenn man die aktuellen Infektionszah-
len betrachtet, waren die bisherigen Maßnahmen erfolgreich, und auch wir haben dazu beigetragen. 
Nun soll es darum gehen, den Infektionsschutz stetig aufrecht zu erhalten und möglichst zu verbes-
sern. Das betrifft auch uns in der SVUH! 
 
Der LSB und der BSV informieren zusammengefasst über die Auswirkungen auf den Sportbetrieb. Wir 
informieren heute über die Änderungen gegenüber den bisherigen Regelungen: 
 
Segelsport:  
Die Kontaktbeschränkungen auf 2 Haushalte oder die 8-Personen-Regelung bei Trainingsgruppen 
entfallen. 
Die Abstandsregelung von 1,5m aber muss weiterhin eingehalten werden (außer bei in einem Haus-
halt lebenden Personen). 
Für das Regatta-Segeln gilt die bekannt gegebene Regatta-Hygieneordnung. 
 
Zutritt zum SVUH-Vereinsgelände und Dokumentation: 
Der Zutritt ist SVUH-Zugehörigen und ggf. ihren Gästen unter Beachtung der Infektionsschutzverord-
nungen gestattet.  
Jedes Kommen und Gehen (Zutritt zum SVUH-Gelände) ist auch weiterhin in dem im Messe-Vorraum 
ausgelegten „SVUH-Tagebuch“ namentlich (lesbar in Druckschrift!) und mit Zeitangaben (Kommen 
und Gehen) zu dokumentieren.  
Gewerblich Tätige haben weiterhin Zutritt zum Vereinsgelände und müssen sich genauso eintragen. 
 
Ein Betreten des Vereinsgeländes ist bei Corona-Verdachtssymptomen wie Husten oder Fieber wei-
terhin nicht gestattet. Treten diese Symptome innerhalb von 5 Tagen nach Betreten des Vereinsge-
ländes auf, ist der geschäftsführende Vorstand zu informieren. 
 
Öffnung der Duschen: 
Die Senatsverordnung lässt die Öffnung von Duschen – allerdings unter Auflagen – zu. 
Bei uns gilt deshalb folgendes: Die Duschen werden nach einer Grundreinigung geöffnet.  
Ab Mittwoch, den 8. Juli sind die Duschen unter Beachtung folgender Vorgaben nutzbar: 
Das Abstandsgebot von 1,5m gilt jeweils auch innerhalb der Duschräume. Auf Grund der baulichen 
Gegebenheiten bei uns bedeutet das, dass jeweils nur eine Person den jeweiligen Duschraum gleich-
zeitig benutzen darf. Es stehen Desinfektionsmittel in jedem Duschraum (Damen/Herren) zur Verfü-
gung, und es liegen dort Papierhandtücher aus. Nach jeder Benutzung sind sämtliche benutzte Stel-
len (insbesondere z.B. die Wasserhähne) entsprechend von den Nutzern zu desinfizieren; für Kinder 
übernimmt das ggf. die Begleitperson.  
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Hygiene: 
Die bereits bekannten Hygieneregeln sind in der SVUH weiter anzuwenden (z.B. das Abstandhalten). 
Die neue Infektionsschutzverordnung sieht nun eine verbindliche Maskenpflicht vor. Diese ist auch in 
der SVUH in geschlossenen Räumen umzusetzen. 
Die vorhandenen Desinfektionsmittel (u.a. WC, Messe, Terrasse, künftig auch Duschen) müssen ver-
wendet werden. 
 
Messe/Ökonomie: 
Die Öffnung von Gaststätten ist bereits erfolgt. Unser Messewart hat die verbindliche Hygienerege-
lung bekannt gemacht. Wir bitten alle, diese weiterhin zu beachten. 
Hr. Adhar freut sich über unseren Besuch! 
Das Einnehmen von Speisen ist weiterhin nur an den Tischen gestattet. Büffets usw. sind weiterhin 
nicht zugelassen und die „Volksküche“ bleibt noch geschlossen. 
 
Hygienebeauftragte: 
LSB und BSV empfehlen den Sportvereinen die Benennung von „Hygienebeauftragten“. 
Bei uns sind weiterhin zuständig: 
Wettfahrten: Norbert Altenhöner 
Ökonomie/Messe/Terrasse: Robert Neumann 
 
Ordnungswidrigkeiten: 
Die Infektionsschutzverordnung des Senats sieht bestimmte Verschärfungen vor. Z.B. besteht nun 
eine verbindliche Maskenpflicht - speziell in geschlossenen Räumen. Das gilt in Sportanlagen - also 
bei uns auch - ebenfalls. Wir kennen diese Diskussion z.B. auch bei der BVG.  
Die 1,5m-Regelung z.B. ist eine verbindliche Vorgabe. 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
Bitte denkt stets daran: Wir alle können auch in der SVUH dazu beitragen, dass es weitere Erleichte-
rungen geben kann und Erreichtes nicht gefährdet wird. Bisher hat noch keine Infektionskette in un-
sere SVUH hinein oder wieder hinaus gereicht.  
Jeder trägt seine Verantwortung, aber nicht nur für sich, sondern auch für seine Kameradinnen und 
Kameraden. Noch sind wir vom Corona-Virus verschont geblieben. Möge es so bleiben! 
 
Wir werden über weitere Veränderungen, wenn sie sich ergeben, weiter schnellstmöglich informie-
ren. 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, bleibt bitte weiterhin gesund! 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Der Vorstand 
 
 
 
 
Olaf Bolduan Götz Schweighöfer Dr. Gert-Andreas Meißner Lennart Beck 
(1. Vorsitzender) (2. Vorsitzender) (1. Schriftwart) (1. Kassenwart) 
 


